
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagenzusammenstellung zur Beweissicherung  
der Beweismittelentfernung und Beihilfe    
der Staatsanwaltschaft Stuttgart (Schweitzer/Röhrle )  
und Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart (Rörig)  
sowie zur Strafanzeige gegen die Staatsanwälte  ff 
 
 
 
Aktennotiz am 05.07.2012 von Rolf G. Lehmann – Jede  Verwendung ohne Autorisierung untersagt!   
 
Am 03.07.2012 erhielt der Geschäftsführender Vorstand des internationalen Presseverbandes UIPRE, Union 
Internationale de la Presse et Electronique, vertreten durch RA Forberger, Akteneinsicht zu den Ermittlungsakten im 
Strafanzeigenvorgang, beginnend am  30.11.2011, an die Staatsanwaltschaft Freiburg „UIPRE gegen Bangert, Benes, 
Krieg, Neumann, Starke, Trösch, Wasser (einige Namen waren zunächst nicht benannt bzw. kamen im Laufe der 
Recherchen über Deliktausweitungen hinzu).  
UIPRE wurde vor 53 Jahren gegründet und organisierte in bis maximal 24 Ländern weltweit alleinstehend bis zu 400 
Journalisten sowie schreibende, beratende und lehrende Elektronik-Spezialisten aller elektronischer Segmente und 
Entwicklungen der Bereiche Konsum, Wirtschaft, Wissenschaft, Energie, Militär und Medien. Bis zur Entflechtung des 
Ost-Westkonfliktes hatte UIPRE auch eine Katalysatorfunktion. 
Danach bekamen Entwicklungen und Mitglieder mit Nähen zu neuen elektronischen Innovationen der o.a. Bereiche 
Bedeutung. Daraus resultieren bestimmte fremdgesteuerte Interessen, die mit UIPRE und seinen Aufgaben nichts zu tun 
hatten. Im Zuge der Arbeitsaufnahme haben sich eine Reihe von Ungereimtheiten mit deliktischem Hintergrund ergeben, 
die zur Anzeige kamen und erheblichste international dreisprachig verbreitete Fälschungen, Täuschungen und 
Diffamierungen bis in die EU-Kommission zur Folge hatten.  
 
Die in Freiburg wegen des Schädigerwohnsitzes Badenweiler von Bernhard Krieg, jetzt Bad Krozingen, Graserweg 6, 
(vormals UIPRE-Schatzmeister und Vizepräsident) erstattete Strafanzeige hat UIPRE aus unerklärbaren Gründen die 
Stuttgarter Staatsanwaltschaft an sich gezogen. Der Geschädigte hat seinen Sitz in Waiblingen. Es handelt sich dabei um 
Stuttgarter Staatsanwälte, die allesamt in früher notwendigen Vereins-Verfahren, an denen der Journalist und 
Geschäftsführer von Medienverbänden Rolf G. Lehmann mit ähnlichen Problematiken mitwirkte, beteiligt waren. Sie 
haben diese Verfahren – bis hin zur Volksverhetzung –  grundsätzlich und allesamt eingestellt. Beschwerden blieben 
stets erfolglos. Privatklagen waren zumeist erkenntlich ausgeschlossen. Akteneinsichtsnahmen fanden – mit Ausnahme 
eines Vorgangs gegen den RA Prof. Dr. Norbert Flechsig – nicht statt. Hier hatten sich die Staatsanwälte trotz eindeutig 
strafrechtlichen Verstoßes die Darstellung des damals Beschuldigten zu eigen gemacht.  
 

Die vorgelegte Akte hat drei Bereiche mit nummerierten Seiten-Zuordnungen 
a) 46 Seiten 
b) 275 Seiten 
c) 7 Seiten 
 

Die Sichtung hat ergeben: 
Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Adress- und Funktionsermittlungen der Beschuldigten und des Beschuldigers 
veranlasst und keine Ermittlungen eingeleitet. Es ist nicht erkenntlich, warum und wie die Staatsanwaltschaft Freiburg 
das Verfahren nach Stuttgart abgegeben hat und warum die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Vorgang an sich gezogen 
hat. In der Aktennotiz vom 26.04.2012 zum Gespräch Frau Dr. Rohr, Staatsanwältin Freiburg, mit Rolf G. Lehmann 
(Anrufer) hat diese den Anruf und die Nachfrage nach einer LKA-Einmischung festgehalten. Sie hat nicht festgehalten 
ihre Bemerkung: „Das war für uns zu kompliziert. Ich bin froh, dass mir das die Stuttgarter abgenommen haben.“ 

Rolf G. Lehmann CEO  
UIPRE-Co-operation: www.fdm-ev.de ▪ www.corporate-media masteraward.com 
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UNION INTERNATIONALE DE  
LA PRESSE ELECTRONIQUE  
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Gesetzes(ver)brecher gegen GG-Pressefreiheit 
 

Aktennotiz 05.07.2012 nach Akteneinsicht 
- Auszug Original - mit Nachtrag  02-06-2017 - 
gemäß §§ 32-35 StGB - Recherche-Vorlage zum 
Verfahren „Zulassungsverweigerung“ 2 Ws 
102-17 und zur UIPRE-Beschwerdevorlage  
BGH Bundesgerichtshof  ff  
 



 
Die Staatsanwaltschaltschaft Freiburg hat am 31.01.2012 die Sendung „Ermittlungsverfahren wegen Untreue ff – 
Nachtrag II“ mit vier Anlagen erhalten und den Erhalt am 01.02.2012 bestätigt und nach Stuttgart abgegeben. Die 
Ermittlungsakte registriert diese Informationen unter den Seiten 196 – 223. 
Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft (Schweitzer) hat nach Akte zu keiner Zeit Ermittlungen aufgenommen und am 
24.02.2012 die erste Verfahrenseinstellung mitgeteilt. Unklar ist, was es mit den fehlenden Daten zu einem Aktenzeichen 
91 Js 18923/12 (Blatt 1 – 7) auf sich hat. In diversen anschließenden Stellungnahmen und Beschwerden hat der 
Anzeigenerstatter auf die Beweisbeilage „UIPRE Postfinance CH Auflösung Kto 30-7152-8 Vorgän ge Krieg Benes 
Übersicht Fax intern 26-1-2012 11_17 „  hingewiesen. Diese enthält die unstrittige Fälschung einer angeblichen 
„Entlassungsurkunde Lehmann“ auf die die zunächst von der Postfinance befolgte Anweisung des „UIPRE-
Vizepräsidenten“ (der sein Amt nachweislich am 06.10.2011 nach Aufdeckung der Geldentnahmen zurückgegeben hat)  
aufbaut. Krieg wies als zurückgetretener und am 3.11.2011 per Vorstandsbeschluss ausgeschlossenenes Mitglied diese 
und andere Banken an:  „Bitte veranlassen Sie, das Rolf G. Lehmann keinerlei Kontozugriffe gewährt werden.“ 
Die Originalkopien bestätigen sogar Rechtsunerfahrene auf Anhieb, dass alle Beschuldigungen von 
Urkundenfälschungen und Betrug zutreffen und dass es nicht um persönliche und verbandliche Befindlichkeiten geht, die 
in Privatklagen klärbar wären. Schließlich hat UIPRE auch in Deutschland viele Mitglieder.   
Die Akteneinsicht und die fortlaufende numerische R egistrierung haben ergeben, dass dieser Grundbeweis  der 
Postfiance Bern beiseite geschafft, unterschlagen b zw. entfernt wurde.  Dass dieser Beweis auch vollständig 
elektronisch als PDF angekommen ist, beweist nicht nur die Mailbestätigung der Freiburger Staatsanwaltschaft, sondern 
auch die Aktennotiz Seite 196. Der diesbezügliche Teil endet mit Seite 223, die folgenden 14 Beweisseiten sind 
verschwunden. In den nachfolgenden Beschwerden wird immer wieder auf diese Seiten Bezug genommen. Gleichwohl 
haben die Staatsanwälte Schweitzer und Rörig nach angeblicher Vortragsprüfung den Beschwerden nicht stattgegeben. 
Sie hätten den Strafanzeigen und den Beschwerden nach Sichtung zwingend folgen müssen, weil die Verdeckung von 
Geldschiebereien, Geldwäsche und nachrichtendienstliche Eingriffe bereits rechtssicher ersichtlich waren. Stattdessen 
haben sie durch ihre Eingriffe die intensivierte Fortsetzung der Fälschungen mit allen Beschädigungen der UIPRE-
Vereinigung und deren Vertreter zugelassen und zu verantworten. 
 
In diesem Zusammenhang wird auf die Hinweise zu Absprachen zwischen Schweizer Militär/Geheimdienst (?) Major 
Stefan K., LKAs und Sicherheitsdiensten hingewiesen.  UIPRE hat dazu gegenüber einer anderen Staatsanwaltschaft 
und gegenüber einem Kripo-Vertreter Waiblingen vorgetragen und beiden sowie der anwaltlichen Vertretung eine 
diesbezügliche Datenbank-CD zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
 
Rolf G. Lehmann 
Geschäftsführender Vorstand (CEO) UIPRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf G. Lehmann CEO  
UIPRE-Co-operation: www.fdm-ev.de ▪ www.corporate-media masteraward.com 
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